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Jahresrechnung VSA 1962

(1. April 1962 bis 31. Mérz 1963)

VEREINSRECHNUNG
Vermogen am 1. 4. 1962 59 667.73
Einnahmen

Jahresbeitrige 1961 975.—

Jahresbeitriage 1962 5 831.75

Zinse 1 878.50

Stellenvermittlung 334.10

Tagung 1962 372.35  9391.70
Ausgaben

Vorstand 4 489.95

Verwaltung 1 276.50

Kursbeitriage 886.65

Fachblatt 3769.38 10422.48 1030.78
Vermogen am 31. 3. 1963 58 636.95

FONDS FUR WERBUNG UND AUSBILDUNG

Vermogen am 1. 4, 1962 26 162.40

Einnahmen
Beitrdge 1961
Beitrige 1962
Zinse

15 373.90
7457 —
908.— 23 738.90

Ausgaben

Werbearbeit 13 583.20 10 155.70

36 318.10

Vermogen am 31. 3. 1963

RECHTSSCHUTZFONDS
Vermogen am 1. 4. 1962
Einnahmen
Zinse
Ausgaben
Verwaltungskosten

15 733.85

514.50

23— 491.50

16 225.35

Vermogen am 31. 3. 1963

FURSORGESTIFTUNG
Vermégen am 1. 4. 1962
Einnahmen
Zinse
Ausgaben
Unterstiitzungen
Verwaltungskosten

138 026.45

5788.90

2.500.—

440.— 2940.—  2848.90

140 875.35

Vermogen am 31. 3. 1963

Statuten

Jahresrechnung VSA 1963

(1. April 1963 bis 31. Dezember 1963)

VEREINSRECHNUNG
Vermogen am 1. 4. 1963 58 636.95
Einnahmen

Jahresbeitrige 6 604.—

Zinse 1874.80

Stellenvermittlung 331740 11796.20
Ausgaben

Vorstand 2 492.30

Verwaltungskosten 706.10

«Fachblatt» 2 308.50

Tagung 1963 551.65 6 058.55 5737.65
Vermogen am 31. 12. 1963 64 374.60

FONDS FUR WERBUNG UND AUSBILDUNG

Vermogen am 1. 4. 1963 36 318.10
Einnahmen

Beitrige 1004.—

Zinse 636.20 1 640.20
Ausgaben

Prospekt, Pressedienst 5 274.55

Kursbeitriage 841.75 6116.30 4476.10
Vermogen am 31. 12. 1963 31 842 —
RECHTSSCHUTZFONDS
Vermogen am 1. 4. 1963 16 225.35
Einnahmen

Zinse 414.70
Ausgaben

Verwaltungskosten 8.— 406.70
Vermogen am 31. 12. 1963 16 632.05
FURSORGESTIFTUNG
Vermogen am 1. 4. 1963 140 875.35
Einnahmen

Zinse 4 073.30
Ausgaben

Unterstiitzungen 3 400.—

Verwaltungskosten 380.— 3 780.— 293.30
Vermogen am 31, 12, 1963 141 168.65

G. Biirgi

des Vereins fiir Schweizerisches Heim- und Anstaltswesen (VSA)

Art. 1

Der Verein fiir Schweiz. Heim- und Anstaltswesen ist
ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. des Schweiz. Zivil-
gesetzbuches. Er hat seinen Sitz in Zirich.

[. ZWECK

Art. 2

Der VSA bezweckt die Entwicklung und Férderung
aller Aufgaben der Heimfithrung durch Aus- und Wei-
terbildung der Leiter und Mitarbeiter, durch Beratung,
Aufklarung und Forschung, sowie die Wahrung der
Berufsinteressen, die Pflege des Gedankenaustausches

und der Freundschaft. Er ist politisch und konfessionell
neutral.

II. MITGLIEDSCHAFT

Art. 3

Der Verein besteht aus Aktiv-, Passiv- und Kollektiv-
mitgliedern.

Art. 4

Als Aktivmitglieder konnen Personen aufgenommen
werden, die in der Heimarbeit tédtig sind.

Als Passivmitglieder konnen Personen aufgenommen
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werden, die in der Fiirsorge tédtig oder an der Aufgabe
des VSA interessiert sind.

Als Kollektivmitglieder koénnen Heime, Institutionen,
Behorden, Vereine und Firmen aufgenommen werden.

Art. 5

Aktivmitglieder, welche in den Ruhestand treten, wer-
den Veteranen; sie bezahlen keinen Vereinsbeitrag
mehr und erhalten das Fachblatt gratis. Die gleiche
Behandlung erfahren die Witwen von Veteranen. Zu
Ehrenmitgliedern kann der VSA Personen ernennen,
die sich um den Verein besonders verdient gemacht
haben.

Art. 6

Die Mitglieder werden in regionale Vereine zusammen-
gefasst. Diese wihlen ihren Regionalvorstand und be-
stimmen ihren Regionalbeitrag und ihr Arbeitspro-
gramm selbst.

Ausserhalb der Regionalvereine konnen sich Einzelmit-
glieder direkt dem VSA anschliessen.

Art. 7

Die Jahresbeitrdge an den VSA werden von der Jahres-
versammlung bestimmt. Sie werden nach Vereinbarung
mit dem Vorstand durch die regionalen Vereine oder
durch den VSA eingezogen.

Art. 8

Aufnahme und Entlassung der Mitglieder erfolgt durch
den Vorstand auf Antrag der Regionalvereine oder auf
Gesuch von Einzelmitgliedern.

III. ORGANISATION

Art. 9

Die Organe des VSA sind: die Jahresversammlung; der
Vorstand; die Geschédftspriiffungskommission.

DIE JAHRESVERSAMMLUNG

Art. 10

Die Jahresversammlung findet ordentlicherweise im
Mai statt. Durch Beschluss des Vorstandes kann sie
jederzeit ausserordentlicherweise einberufen werden.
Ausserdem muss eine Jahresversammlung einberufen
werden, wenn es zwel Regionalvereine in einer an den
Vorstand gerichteten schriftlichen Eingabe verlangen.
Die ausserordentliche Jahresversammlung muss spéte-
stens 6 Wochen nach erfolgtem Vorstandsbeschluss
oder schriftlichem Verlangen abgehalten werden.

Jedes Aktivmitglied hat an der Jahresversammlung
eine Stimme, Leiterehepaare haben 2 Stimmen.

Art. 11

Die Jahresversammlung hat zu behandeln:

a) Vereinsgeschéafte:

. Jahresbericht

. Jahresrechnungen

. Festsetzung der Mitgliederbeitrdge und des Betrages
flir das Fachblatt-Abonnement

. Festsetzung der Entschddigung fiir den Vorstand

. Wahl des Vorstandes und des Présidenten

. Wahl der Geschiftspriifungskommission

. Ernennung von Ehrenmitgliedern

. Richtlinien fiir die Geschéftsstelle, die Stellenver-
mittlung und das Fachblatt

9. Antridge des Vorstandes

10. Statutendnderungen

b) Bearbeitung von Problemen der Heime durch Vor-

trige, Referate und Diskussionen (erzieherische, wirt-
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schaftliche, soziale und organisatorische Aufgaben). Die
Durchfiihrung von Fortbildungskursen wird in der
Regel den Regionalvereinen sowie den Fachverbénden
uUberlassen. Der VSA kann Fortbildungskurse durch
Beitriage unterstiitzen.

DER VORSTAND

Art. 12

Der Vorstand besteht aus 11 Mitgliedern. Die Amts-
dauer betrdagt 4 Jahre. Die Vorstandsmitglieder werden
durch die Jahresversammlung auf Vorschlag der Re-
gionalvereine und des Vorstandes gewihlt, wobei nach
Moglichkeit alle Regionen des VSA zu bertlicksichtigen
sind. Der Président zahlt nicht als Regionalvertreter.
Vorstandsmitglieder, die wiahrend der Amtsdauer aus-
treten, ersetzt der Vorstand in Verbindung mit den
zustindigen Regionalvereinen. Die definitive Wahl er-
folgt an der nédchsten Jahresversammlung.

Der Vorstand kann die Prasidenten der Regionalvereine
zu Sitzungen mit beratender Stimme beiziehen oder zu
Préasidentenkonferenzen einberufen.

Art. 13

Der Vorstand hat folgende Aufgaben:

. Die Behandlung der Vereinsgeschéfte

. Vertretung des Vereins nach aussen

. Vorberatung der Geschéfte der Jahresversammlung

. Aufnahme und Entlassung der Mitglieder

. Organisation der Geschéaftsstelle

. Beratung und Schutz der Vereinsmitglieder

. Verwaltung des Fiirsorgefonds des VSA und Fest-
setzen der Unterstiitzungen an die Mitglieder gemass

Firsorgefondsstatuten.

8. Gestaltung und Herausgabe des Fachblattes, Wahl
der Fachblattkommission. Abschluss der Vertrédge
mit Druckerei, Redaktion und Acquisiteur

9. Organisation und Besetzung der Stellenvermittlung

10. Verwaltung des Rechtsschutzfonds geméss beson-
derem Reglement
11. Bildung von Kommissionen fur Spezialaufgaben

=~ O U W N

Art. 14

Der Vorstand konstituiert sich selbst. Er wird durch
den Présidenten einberufen, so oft es die Geschéfte
erfordern oder vier Vorstandsmitglieder es verlangen.
Président und Aktuar oder deren Stellvertreter zeich-
nen gemeinsam rechtsverbindlich fir den Verein.

Die Sitzungsspesen (Taggeld und Reiseentschéadigung)
des Vorstandes und der von ihm eingesetzten Kommis-
sionen Ubernimmt die Vereinskasse.

DIE GESCHAFTSPRUFUNGSKOMMISSION

Art. 15 ¢

Die Geschéaftsprifungskommission besteht aus 2 Mit-
gliedern und 2 Ersatzmitgliedern, die dem Vorstand
nicht angehéren dirfen. Sie prift die Geschéftsfithrung
des Vorstandes und die Vereinsrechnungen und stellt
schriftlich Antrag an die Jahresversammlung. Die Mit-
glieder der Geschiftspriifungskommission werden durch
die Jahresversammlung gewihlt; die Amtsdauer betrégt
4 Jahre. Ein Mitglied ist hochstens fiir 2 Amtsdauern
wiahlbar. Sie geniessen die gleiche Spesenverglitung wie
die Vorstandsmitglieder.

Wihrend der Amtsdauer austretende Mitglieder der
Geschiftspriifungskommission werden durch den Vor-
stand ersetzt. Die definitive Wahl erfolgt an der néch-
sten Jahresversammlung.



Leistungsfahige Spezial-Waschmittel fiir Sie

Alleinwaschmittel:

Dixan, Ondi, fiir weiches
Wasser Alfom

Zum Vorwaschen : Dilo, Pratt
Zum Waschen: Natril Omag
Feinwaschmittel: Milda
Uberkleider: Pratt

jederzeit: Sauberkeit! siichmittel: Pursol

Henkel modernisiert das
Waschen und Reinigen

im Grossbetrieb.
Unverbindlich arbeiten wir
fiir Sie ein individuelles,
modernes Waschprogramm
aus. Bitte berichten

Sie uns.

Henkel & Cie. AG, Pratteln BL, Grossverbrauch, Telephon (061) 816331

Profitieren auch Sie von unserer grossen Erfahrung
im Bau von individuellen, leistungsfahigen

Kiihl- und Gefrieranlagen

Referenzen
von Kinder-, Biirger- und Altersheimen, privaten und
kantonalen Anstalten, Erziehungsheimen etc.

jﬂﬂlﬂ

A.SCHELLENBAUM
+CO AG
WINTERTHUR

Eatwurf J ECKERT

PHAG-VITAMIN-NAHRHEFE
erhoht Ihre Widerstandskraft, starkt
lhr Nervensystem

Phag-Vitamin-Néhrhefe ist eine unentbehrliche Ergin-
zung lhrer Nahrung, weil sie wie kein anderes Nah-
rungsmittel reich ist an Vitamin B, [reilen Aminosauren,

besonders Glutathion, Lezithin und Mineralstoffen
Sollte in keinem Haushalt fehlen

FABRIK HYGIENISCH-
DIATETISCHER NAHRUNGSMITTEL
GLAND (WAADT)
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IV. DAS FACHBLATT

Art. 16

Der VSA ist Herausgeber des Fachblattes. Dieses ist
obligatorisches und verbindliches Organ fiir alle Mit-
glieder. Der Abonnementspreis ist im Mitgliederbeitrag
inbegriffen. Das Fachblatt kann auch von Nichtmit-
gliedern abonniert werden.

V. DIE STELLENVERMITTLUNG

Art. 17

Der VSA unterhilt eine eigene Stellenvermittlung, die
durch ein besonderes Reglement geordnet wird.

VI. DER RECHTSSCHUTZ

Art. 18

Der VSA gewdahrt seinen Mitgliedern Rechtsschutz
nach besonderem Reglement.

VII. AUFLOSUNG DES VSA

Art. 19

Die Auflosung des VSA kann nur von der Jahresver-
sammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln aller
Aktivmitglieder beschlossen werden. Nach beschlosse-
ner Auflosung ist das Vereinsvermoégen gemeinntitzi-
gen Zwecken zuzufiihren.

Diese Statuten sind am 5. Mai 1964 durch Beschluss der
Jahresversammlung in Baden in Kraft gesetzt worden.
Sie ersetzen die Statuten von 1949 und deren Abinde-
rungen und Ergénzungen von 1959.

Namens des VSA
Der Président: P. Sonderegger
Der Aktuar: W. Bachmann

ist seit 50 Jahren
unsere Spezialitat!

KAFFEE

«KFimita» Kaffee mit Zusatdz
fix-fertig aus feinstem Bohnen-
Kaffee u. bekommlichen Zusitzen.

Roh- und Riéstkaffee / Kaffee cof-
feinfrei /| SOFORT-Kaffee (vollos-
lich)

Kaffee-Zusitze und Kakao.

HKaffee

Allein zu beziehen bei

F. Hauser-Vettiger & Sohmn
Niafels Tel. (058) 4 40 38
Kaffee-Rosterei «Linthof»

Kunsthonig Exquisit, Tafelmelasse

Himbeersirup naturrein

Confitiiren

Orangen, siiss u. bitter, Apri-
kosen, Grapefruit, Frithstiicks-
gelée mit Himbeer

Crémepulver, Backpulver
Fondant, Backmassen, Aromen
Essenzen, Farben

C. Miinzenmeier, Pfiffikon SZ
Wolrowe-Werk
Telefon (055) 54213

Mancher Sorge enthebt Sie

Hiigli klare Bratensauce**

mit dem feinen Bratenduft.

HUEGLI KLARE BRATENSAUCE macht
einfachere Fleischgerichte kdstlich und bekdmm-
lich. Und wo sich wenig oder keine Sauce er-
gibt, springt HUEGLI KLARE BRATENSAUCE
helfend ein.

auch

*+ain maximales Produkt!

Nahrmittel AG, Arbon

mit Biogerm-Weizenkeimen. Warum auch?

Paidol ist im richtigen Verhéaltnis mit frisch-stabilisier-
ten Biogerm-Weizenkeimen angereichert.

Paidol enthéalt so alle natiirlichen Vitamine, Mineral-
stoffe und Spurenelemente des Vollkornes. Paidol ist
dank minimalstem Cellulosegehalt aber viel leichter
verdaulich als Vollkornmehl.

Paidol ist darum die ideale Sé&uglings-, Diat- und
Schonnahrung.

Erhaltlich in 3 bewahrten Qualitaten:

Paidol Vitamin-Paidol Gemiise-Paidol

flir Schoppen, Breie, Suppen, Desserts und Geback.

Verlangen Sie die vorteilhafte Grosspackung von 4!/z
oder 9'/z kg!

Paidolfabrik Diitschler & Co., St. Gallen

Tel. (071) 244012

182



	Statuten des Vereins für Schweizerisches Heim- und Anstaltswesen (VSA)

